
seine besondere Berücksichtigung gefunden. Vor allem 
auch im kommenden Fünfjahrplan sind Bestimmungen 
enthalten, die die praktische Durchführung der Gleich
berechtigung der Frau ermöglichen.

Dennoch aber sah die Wirklichkeit noch immer etwas 
anders aus. Die Doppelbelastung der Frau als Berufs
tätige und zugleich als Hausfrau und Mutter erschwerte 
es ihr, die ihr formal zustehende Gleichberechtigung auf 
allen Gebieten des Lebens auch voll zu übernehmen. Da 
aber unsere Gesetze nicht nur auf dem Papier stehen 
wie in der Weimarer Republik und auch jetzt wieder in 
Westdeutschland, sondern der Wille aller demokrati
schen Kräfte unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik darauf gerichtet ist, die in ihnen enthaltenen Be
stimmungen auch Wirklichkeit werden zu lassen, werden 
die noch bestehenden Ungleichheiten, die der prak
tischen Durchführung der Gleichberechtigung entgegen
stehen, so schnell wie möglich beseitigt. Wir warten nicht 
erst wie Bonn bis 1953, um der Frau die Gleichberechti
gung zu geben. Durch das uns vorliegende Gesetz sind 
alle Voraussetzungen geschaffen, um der Frau die Mög
lichkeit zu geben, voll verantwortlich an der Mitgestal
tung unseres gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen.

Ich habe die Aufgabe, mitzuteilen, daß die Christlich- 
Demokratische Union das vor uns liegende Gesetz auf 
das wärmste begrüßt, das ganz besonders die Sorge um 
das höchste Gut unseres Volkes, die Kinder, die Festi
gung der Familie und die Unterstützung der kinder
reichen Mütter zum Inhalt hat.

Der Makel, der bisher auf den nichtverheirateten 
Müttern gelegen hat, ist durch dieses Gesetz überwun
den. Das begrüßt die Christlich-Demokratische Union 
ganz besonders im Hinblick auf die Kinder, die nun in 
Zukunft, wenn dieses Gesetz durch gute ideologische 
Aufklärungsarbeit das Gedankengut aller geworden ist, 
nicht mehr als Ausgestoßene betrachtet werden.

Die in § 2 vorgesehenen einmaligen und laufenden 
Unterstützungen an kinderreiche Mütter begrüßen wir 
auch ganz besonders vom christlichen Standpunkt aus. 
Dieser Paragraph hat nichts zu tun mit der national
sozialistischen Form der Förderung des Kinderreichtums 
Unter Hitler galt der Kinderreichtum der überheblichen 
Rassentheorie und der Stellung von Soldaten. In unserer 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung aber ist der 
Kinderreichtum eine Lebensfrage des Volkes. Wir er
ziehen unsere Jugend zum Frieden und zur Völker
freundschaft. Wir brauchen unsere Jugend zum fried
lichen Aufbau unserer Heimat.

Der § 3 gilt wieder besonders der alleinstehenden 
Mutter. Die in diesem Paragraphen enthaltenen Bestim
mungen besagen, daß das Kind der alleinstehenden Mut
ter völlig auf Staatskosten unterhalten und erzogen wer
den kann. Bevorzugte Unterbringung in sozialen Einrich
tungen wird ihr zugesichert. Aber unseren Gegnern 
möchten wir hiermit deutlich sagen: alle drei Absätze 
enthalten Kann-Bestimmungen und sind nur diktiert 
vom Willen, gerade dieser Mutter besonders zu helfen. 
Es heißt: „Die Mutter kann ihr Kind jederzeit aus dem 
Kinderheim zurücknehmen und die Erziehung selbst 
übernehmen.“

Die vorfristige Erfüllung unseres Zweijahrplans be
sonders durch die Arbeit unserer Aktivisten hat es uns 
ermöglicht, Hilfsgesetze zu erlassen. Sie hat es aber 
auch ermöglicht, schon jetzt Gelder zum Schutze von 
Mutter und Kind zur Verfügung zu stellen. Mit der wei
teren Erfüllung unseres kommenden Fünfjahrplans wer
den wir in der Deutschen Demokratischen Republik stän
dig weitere Einrichtungen schaffen können, wie sie z. B. 
in den §§ 4, 5, 6, 7, 8 und 9 vorgesehen sind. Sie sind 
schon ein sehr beachtlicher Anfang und werden unsere 
berufstätigen Mütter mit großer Freude erfüllen.

Der § 6 ist mit einer der wichtigsten Paragraphen. 
Die besondere Sorgfalt, die unsere Deutsche Demokrati
sche Republik Mutter und Kind gewährt, muß notwen-

540

digerweise schon vor der Geburt und vor allem bis zum 
Alter von einem Jahr nach der Geburt einsetzen. Die 
Sterblichkeit von Säuglingen unter einem Jahr muß bei 
uns noch weiter herabgedrückt werden. Statistische Er
hebungen haben aber klar erwiesen, daß die noch be
stehende Säuglingssterblichkeit keineswegs eine Folge 
der Berufstätigkeit der Mutter darstellt. Die Christlich- 
Demokratische Union begrüßt deshalb ganz besonders 
die in § 6 vorgesehenen Maßnahmen zur Gesunderhal
tung von Mutter und Kind. Hier muß noch ganz beson
ders der Aufklärungsarbeit größte Beachtung geschenkt 
werden.

Bei guter Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen 
werden die Gesetzesbestimmungen über die Schwanger
schaftsunterbrechung immer weiter an praktischer Be
deutung verlieren. Die Christlich-Demokratische Union 
begrüßt besonders die durch das Gesetz für die Schwan
gerschaftsunterbrechung vorgesehenen Bestimmungen. 
Die Durchführung des § 218 ist in der Notzeit nach 1945 
viel umstritten gewesen; aber die Entwicklung, die dieses 
Problem z. B. in der Sowjetunion, in der Tschechoslowa
kei und in Polen genommen hat, war für uns immer 
der Beweis, daß dieser § 218 nur eine Phase der Entwick
lung sein konnte. Wir sind besonders erfreut, daß schon 
heute dieser § 218 durch den nunmehr vor uns liegen
den § 11 abgelöst werden kann. Gesundheit und Leben 
der Mutter, Gesundheit und Leben des Kindes sind das 
Wesentlichste. Wir entscheiden uns für das, was lebens
fähig ist. Strenge Bestimmungen für diejenigen, die fahr
lässig das Leben von Mutter und Kind gefährden, aber 
Milde gegenüber jungen Müttern und Frauen! Denn 
hier ist erst noch eine große Aufgabe zu lösen, nämlich 
unsere jungen Mädchen und Frauen, aber auch unsere 
jungen Männer davon zu überzeugen, daß es keine 
Schande ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Der Staat 
spricht nicht von Schuld, sondern will erziehen und für 
Mutter und Kind die besten Voraussetzungen und Be
dingungen schaffen.

Die Christlich-Demokratische Union begrüßt auch ganz 
besonders den § 22, der den alleinstehenden werktätigen 
Bäuerinnen in ihrer schweren Arbeit besondere Unter
stützung zugesteht.

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, den Dank 
der Christlich-Demokratischen Union und vor allem der 
Frauen der Christlich-Demokratischen Union dem Demo
kratischen Frauenbund Deutschlands gegenüber auszu
sprechen, da auf Initiative dieser großen Frauen-Frie- 
densorganisation dieses Gesetz heute Wirklichkeit ge
worden ist.

(Lebhafter Beifall)
Wir danken aber auch den zuständigen Ministerien, 

besonders den Abteilungen „Mutter und Kind" und 
„Sozialversicherung" des Ministeriums für Arbeit und 
Gesundheitswesen und an ihrer Spitze Herrn Minister 
Steidle, für die tatkräftige Unterstützung.

(Erneuter lebhafter Beifall)
Die Frauen der Christlich-Demokratischen • Union aber 
danken auf das herzlichste auch Herrn Ministerpräsident 
Otto Grotewohl, der es sich besonders angelegen sein 
ließ, das vor uns liegende Gesetz so schnell wie mög
lich und so gründlich wie möglich vorzubereiten.

(Starker Beifall)
Ich habe die Ehre, mitzuteilen, daß die Christlich- 

Demokratische Union das Gesetz über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau nicht nur voll
inhaltlich bejaht, sondern es auch als eine ganz beson
dere Aufgabe der Partei ansieht, im Sinne dieses Ge
setzes größte Aufklärungsarbeit zu leisten, um dieses 
große gesellschaftlich-politische Werk schnellstens Wirk
lichkeit werden zu lasen und den Inhalt dieses Gesetzes 
zum Gedankengut aller deutschen Männer und Frauen 
zu machen.

(Lebhafter Beifall)


